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(2) Zur Aufgabe ist der Vordruck .Selbstbedienungs
telegramm“ zu benutzen. Die W-ortzahl des" Textes ist 
durch die Anzahl der auf dem Vordruck vorgegebenen 
3 Zeilen mit jeweils 32 Buchstabenfeldern begrenzt.

(3) Selbstbediemmgstelegramme sind als gewöhnliche, 
dringende oder Brieftelegramme zugelassen. Sie können 
auf Wunsch des Absenders auf Schmuckblatt ausgehän
digt werden. Der Vermerk .remettre ...“ (Tag der gewünsch
ten Aushändigung) nach § 23 Abs. 1 ist zulässig.“

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Berlin, den 21. Oktober 1975

Der Minister 
für Post- und Fernmeldewesen

S c h u l z e

Anordnung Nr. 2* 
über Telegrammgebühren

— Telegramm-Gebührenordnung — 

vom 21. Oktober 1975

§ 1
In § 1 wird nach der Gebühr lfd. Nr. 6114 eingefügt:

„Nr. Gegenstand • Telegramm
ordnung §

Gebühr
M

6115
Selbstbedienungstelegramm
Gewöhnliches Selbst
bedienungstelegramm 21 a 2,-

6116 Gewöhnliches Selbst
bedienungstelegramm bei 
Aushändigung auf 
Schmuckblatt — lx — 21 a, 20 3,-

6117 Dringendes Selbst
bedienungstelegramm 
— urgent — 21 a 4,—

6118 Dringendes Selbst
bedienungstelegramm bei 
Aushändigung auf 
Schmuckblatt 
— urgent lx — 21 a, 20 5,-

6119 Selbstbedienungs-Brief
telegramm — lt — 21 a 1,-

6120 Selbstbedienungs- 
Brieftelegramm bei 
Aushändigung auf Schmuck
blatt — lt lx — 21 a, 20 2,-“

§ 2
Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Zur Ergänzung der Anordnung vom 26. Oktober 1973 über 
Telegrammgebühren — Telegramm-Gebührenordnung — 
(GBl. I Nr. 54 S. 536) wird im Einvernehmen mit den Leitern 
der zuständigen zentralen Staatsorgane folgendes angeordnet:

Berlin, den 21. Oktober 1975

Der Minister 
für Post- und Fernmeldewesen

* Anordnung (Nr. 1) vom 26. Oktober 1973 (GBl. I Nr. 54 S. 536) S c h u l z e

Hinweis auf Veröffentlichungen im Gesetzblatt-Sonderdruck „ST“

Die Ausgabe Gesetzblatt-Sonderdruck Nr. ST 787 vom 24. September 1975 enthält:
Anordnung Nr. 787 vom 18. August 1975 über DDR-Standards und Fachbereich
standards
(Hinweis zur Einführung und Handhalbung der Bestelltste, Seite 30)

Gesetzblatt-Sonderdrucke „ST“ sind im Abonnement über die Deutsche Post zum 
Quartalspreis von 2,— M zu beziehen.

Einzelausgaben können beim Zentral-Versand Erfurt,
501 Erfurt, Postschließfach 696, 

zum Preise von —,20 M bestellt werden. In der Buchhandlung für amtliche 
Dokumente, 108 Berlin, Neustädtische Kirchstraße 15, Telefon: 229 22 23, sind 

Einzelnummern gegen Barzahlung gleichfalls erhältlich.

V


